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Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S.380), hat der Rat der Gemein-
de Wilnsdorf mit Beschluss vom ………. folgende Haushaltssatzung erlassen. 
 
 
 

§ 1  
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
a) im Ergebnisplan  mit 
 Gesamtbetrag der Erträge  auf 25.973.943 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen  auf 34.443.056 EUR 
 
b) im Finanzplan  mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 24.805.605 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit  auf 29.365.292 EUR 
 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
     und der Finanzierungstätigkeit auf 2.117.335 EUR 
    
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit  auf 2.853.300 EUR 
   
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme  
für Investitionen  erforderlich ist, wird auf  157.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 3  
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ,  
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen  
Jahren erforderlich ist, wird auf 2.162.000 EUR 
festgesetzt. 
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§ 4 
 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage  zum  
Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 8.469.113 EUR  
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung   
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  26.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern  werden für das Haushaltsjahr 2010 wie 
folgt festgesetzt: 
 
a)    Grundsteuer  
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A ) auf 237 v. H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B ) auf 404 v. H. 
 
b)    Gewerbesteuer  auf 419 v. H. 
 

 
§ 7 

 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investition smaßnahmen  im Teilfi-
nanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf  25.000 EUR  
festgesetzt. 
 
 

§ 8 
 

Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „kw“ versehen ist, entfällt die-
se nach Freiwerden der Stelle. 
 
 
 
 
Wilnsdorf, 01.02.2010   
 
 
Aufgestellt:      Bestätigt: 
 
 
 
 
(Berghof)      (Schuppler) 
Kämmerer      Bürgermeisterin 
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Für den Haushaltsausgleich  ist allein die Ergebnisplanung (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die 
Aufwendungen übersteigen die Erträge in Höhe von 8.690.113 EUR. Der Haushalt ist somit 
nicht ausgeglichen.  
 
Im Finanzplan (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit  
(für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 
4.559.687 EUR. Um diesen Betrag wird der in der Bilanz auszuweisende Kassenbestand 
voraussichtlich im Jahresverlauf 2010 absinken. 
 
Gleichzeitig ergibt sich bei den im Finanzplan abzubildenden Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeiten  folgende Rechnung:  
 
Investitionstätigkeit: 
 
Einzahlungen 1.959.900 EUR 
Auszahlungen 2.116.900 EUR 
 
Saldo -157.000 EUR 
 
Der vorgenannte Saldo aus Investitionstätigkeit wird durch eine Kreditaufnahme (§ 2 der 
Haushaltssatzung) gedeckt. Im Bereich der Investitionstätigkeit bleibt der Saldo jedoch un-
verändert, da der Kredit keine „Einzahlung aus Investitionstätigkeit“, sondern eine „Einzah-
lung aus Finanzierungstätigkeit“ ist.  
 
Im Bereich Finanzierungstätigkeit  ergibt sich folgende Rechnung: 
 
Einzahlungen 157.435 EUR (überw. Kreditaufnahme) 
Auszahlungen  736.400 EUR (Kredittilgung) 
 
Saldo -578.965 EUR (Netto-Kredittilgung) 
 
 
Addiert man die Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt sich eine Un-
terdeckung von 735.965 EUR. 
 
In dieser Höhe verringert sich voraussichtlich der in der Bilanz auszuweisende Kassenbe-
stand im Jahresverlauf 2010 zusätzlich zu dem bereits oben angesprochenen Fehlbetrag in 
dem Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeiten (4.559.687 EUR) und muss durch zusätzliche  
Kredite zur Liquiditätssicherung (ehem. „Kassenkredite“) ausgeglichen werden. Der Gesamt-
finanzplan weist eben dieses Ergebnis aus: Liquide Mittel -5.295.652 €.  
 
Diese dürfen maximal bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag von 
26.000.000 € in Anspruch genommen werden. 
 
§ 7 setzt die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen auf 25.000 € 
fest. Einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieses Betrages werden nicht gesondert 
ausgewiesen. Sofern es in einem Teilfinanzplan mehrere Ansätze für Investitionen unter 
25.000 € gibt, werden diese in einer Summe zusammengefasst. 
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Geografische Lage:   50 Grad 49 Minuten 01 Sekunden nördlicher Breite 
     08 Grad 06 Minuten 23 Sekunden östlicher Länge 
 
 
Fläche:     72,00 km² 
 
 
Aufteilung nach Flächennutzung: Art km² in v. H. 
 Waldflächen 42,31 58,68 
 Landwirtschaftliche Flä-

chen 
16,25 22,54 

 Gebäude- und Hofflächen 6,19 9,18 
 Verkehrsflächen 5,80 8,05 
 Sonstige Flächen 1,45 1,55 
 
 
Flächen der einzelnen Ortsteile:  km² 
 Anzhausen 6,40 
 Flammersbach 3,27 
 Gernsdorf 5,86 
 Niederdielfen 5,84 
 Oberdielfen 4,44 
 Obersdorf 4,32 
 Rinsdorf 4,12 
 Rudersdorf 7,57 
 Wilden 7,21 
 Wilgersdorf 11,54 
 Wilnsdorf 11,43 
 
 
 

 
Bevölkerungsdichte am 31.12.2008 nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes: 
292 Einwohner je km². 

 
Einwohnerzahl 
 
Die Einwohnerzahl betrug/beträgt nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes 
am: 
 
31.12.1969 16.210 31.12.1994 21.966 31.12.2001 21.618 
31.12.1975 17.689 31.12.1995 21.630 31.12.2002 21.561 
31.12.1980 19.126 31.12.1996 21.631 31.12.2003 21.533 
31.12.1990 20.497 31.12.1997 21.704 31.12.2004 21.430 
31.12.1991 20.858 31.12.1998 21.777 31.12.2005 21.405 
31.12.1992 21.241 31.12.1999 21.704 31.12.2006 21.286 
31.12.1993 21.798 31.12.2000 21.637 31.12.2007 21.197 

    31.12.2008 21.042 
Bevölkerung lt. Meldekartei (Stand: 30.09.2009)  21.752 
Zuwachsrate 31.12.1969 - 30.9.2009 lt. Meldekartei   5.542 
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Nach der Meldekartei verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile 
(Stand: 30.9.2009): 
 

Geschlecht Konfession davon Ausländer Ortsteil Ein-
wohner/-

innen männ-
lich 

weib-
lich ev. kath. sonst. männ-

lich 
weib-
lich 

Anzhausen 1.330 652 678 645 436 248 21 22 

Flammersbach 1.057 511 546 614 207 236 9 20 

Gernsdorf 1.509 749 760 410 849 251 29 28 

Niederdielfen 2.807 1.403 1.404 1.211 1.152 443 48 38 

Oberdielfen 1.476 717 759 817 385 273 22 16 

Obersdorf 1.961 968 1.003 1.055 489 418 20 22 

Rinsdorf 993 491 502 687 143 163 26 13 

Rudersdorf 2.620 1.312 1.308 638 1.498 484 92 74 

Wilden 1.628 834 794 903 202 527 47 13 

Wilgersdorf 2.971 1.486 1.485 1.473 1.004 495 36 26 

Wilnsdorf 3.400 1.631 1.769 1.499 1.283 618 35 45 

Zusammen 21.752  10.754 11.008 9.952 7.648 4.156 385 317 
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Schulkinder und Schulstellen (Schulstatistik - Stand 15.10.2008) 
 

 Schulstellen Vorjahr Schulkinder Vorjahr 

Grundschulen 

Anzhausen 4,0 4,5 90 91 

Dielfen mit Teil-
standort Obersdorf 9,5 9,0 227 177 

Obersdorf  4,0  64 

Rudersdorf 7,5 10,5 175 180 

Wilden  3,9  65 

Wilgersdorf 5,0 5,8 114 116 

Wilnsdorf mit Teil-
standort Wilden 9,0 8,4 220 149 

Zwischensumme 35,0  46,1 826 842 

Hauptschule 16,5 22,6 304 345 

Realschule 25,0 25,5 532 534 

Gymnasium 55,5 58,6 988 1.017 

Pestalozzi-Schule 
Siegen (Sonderschule 
für Lernbehinderte) 

  37 44 

Gesamtsumme 132,0  152,8 2.650 2.782 
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Beschäftigte der Gemeinde Wilnsdorf (nachrichtlich: Gemeindewerke), Stand 31.12.2009 
 
 Anzahl davon       

 
Perso-

nen 
Verwal-

tung 
Schulen Bauhof 

Bestatt-
ungswe-

sen 
ARGE 

Sonstige 
Dienst-
stellen 

Gemein-
dewerke 

Beamte 

a) Wahlbeamte 2 2       

b) Laufbahnbeamte 17 17       

c) Beamte auf  
    Widerruf 3 3       

 22 22       

Beschäftigte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – ehemals Angestellte u. Arbeiter 

a) vollbeschäftigt 70 38 7 19 4 2  11 

b) teilzeitbeschäftigt 26 5 10 1 4  6 10 

c) Altersteilzeit 10 9 1      

d) Auszubildende 3 2  1    1 

 109 54 18 21 8 2 6 22 

Insgesamt 131  76 18 21 8 2 6 22 
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Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbe-
richt beizufügen. Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts-
wirtschaft geben sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 
und die folgenden drei Jahre erläutern. 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2010 ist der dritte, der nach den 
Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt wird. Der Unter-
schied zu den bis einschließlich des Jahres 2007 erstellten kameralen Haushalten ist in Auf-
bau, Darstellung und Ergebnis gravierend. 
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Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf drei Komponenten, die an das 
kaufmännische Rechnungswesen angelehnt sind: 
 
 
1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung 
 
 
Der Ergebnisplan ist das „Herzstück“ des neuen NKF-Haushalts. Er weist die geplanten Auf-
wendungen und Erträge eines Haushaltsjahres aus. Als Ergebnisrechnung entspricht er der 
kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.  
 
Planung und Rechnung weisen Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zu-
sammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. 
Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordent-
lichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. 
 
Das Planwerk bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab: 
 

- Rechungsergebnis des Vorvorjahres 
- Planansatz des Vorjahres 
- Ansatz des zu planenden Jahres 
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre. 

 
Die bisher als gesondertes Werk ausgewiesene mittelfristige Finanzplanung wird damit in die 
Haushaltsplanung integriert und folglich erheblich aufgewertet. 
 
Aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz kon nte die Jahresrechnung 2008 
bisher nicht erstellt werden. Die im Haushaltsplan 2010 als „Ergebnis 2008“ zur besse-
ren Orientierung wiedergegebenen Werte werden sich daher in einzelnen Fällen noch 
gravierend verändern. Dies gilt insbesondere für di e Abschreibungen, die Beträge aus 
der Auflösung der Sonderposten und folglich für das  Jahresergebnis. 
 
Der vorliegende Haushalt berücksichtigt den Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschrei-
bungen) und Rückstellungen für künftige Verpflichtungen. Hierdurch ist sichergestellt, dass 
das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abge-
bildet werden. 
 
Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Überschuss bzw. Fehlbetrag geht in die Bilanz 
ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. 
 
Darüber hinaus ist der Saldo des Ergebnisplans maßgebend für die Beurteilung der Ausge-
glichenheit des Haushalts.  
 
 
1.1 „Echter Haushaltsausgleich“ 
 
Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in 
jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Ge-
samtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder   
übersteigt. Gleichzeitig muss das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital positiv sein.  
 
Ziel der Vorschrift ist es, den Vermögensbestand zu sichern und die Ertragskraft der Ge-
meinden zu erhalten. Wenn die Verpflichtung erfüllt wird, erwirtschaftet die Kommune die 
Ressourcen, die sie in der betreffenden Periode verbraucht. 
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Gelingt der zuvor beschriebene „echte“ Haushaltsausgleich, muss der vom Rat beschlosse-
ne Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden.  
 
Ein gleichzeitig möglicher Fehlbedarf in der Finanzrechnung ist hingegen unbeachtlich. 
 
 
1.2 „Fiktiver Haushaltsausgleich“ 
 
Die Verpflichtung des § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im 
Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Aus-
gleichsrücklage gedeckt werden können. 
 
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter 
Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines 
Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der 
jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen be-
misst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanz-
stichtag vorangehen.  
 
Die Höhe des Eigenkapitals der Gemeinde Wilnsdorf wird mit der Eröffnungsbilanz zum Bi-
lanzstichtag 01.01.2008 festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass ein Drittel der jährlichen 
Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007 
geringer ist als ein Drittel des Eigenkapitals. Daher wird die Ausgleichsrücklage auf der Basis 
der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen zu berechnen sein. 
 
Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf berechnet sich wie folgt:  
 
  2005 2006 2007 
  Rechnungsergeb. Rechnungsergeb. Rechnungsergeb. 

Grundsteuer A + B  2.455.992,12 2.632.044,34 2.704.706,50 
Gewerbesteuer  10.486.280,21 9.905.909,42 10.319.135,62 
Vergnügungssteuer  32.120,00 73.220,00 66.680,00 
Hundesteuer  62.233,67 63.427,43 66.721,92 
sonstige Steuereinnahmen  0,00 0,00 0,00 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  6.394.506,00 7.010.667,00 7.953.628,00 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  880.059,00 920.749,00 1.031.197,00 
Schlüsselzuweisungen  2.428.284,00 373.259,00 0,00 
Familienleistungsausgleich  627.958,00 641.202,00 760.496,00 
Schulpauschale  514.593,00 507.289,00 498.467,00 
Sportpauschale  51.356,00 57.584,00 57.576,00 
Allgemeine Investitionspauschale  498.520,89 396.248,18 553.119,02 
     
Summe  24.431.902,89 22.581.599,37 24.011.727,06 
     
     
Höhe der Ausgleichsrücklage: 1/3 des 
Durchschnitts der Jahre 2005 – 2007 

 7.891.692,15   

 
Im Rahmen des sog. „fiktiven Haushaltsausgleichs“ ist die Verringerung des Eigenkapitals in 
dem zuvor beschriebenen Umfang durch die Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Landesge-
setzgeber möchte mit der Ausgleichsrücklage eine haushaltsjahrübergreifende Pufferfunktion 
einrichten und sieht in der Inanspruchnahme der Rücklage noch keine Gefährdung der 
Haushaltswirtschaft.  
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Sollte die Ausgleichsrücklage durch die Inanspruchnahme für den Haushaltsausgleich teil-
weise oder vollständig aufgezehrt worden sein, können ihr in nachfolgenden Jahren Jahres-
überschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden. Ihr Bestand darf den in der Er-
öffnungsbilanz festgelegten Betrag jedoch nicht überschreiten, d. h. ihr Volumen wird für die 
Gemeinde Wilnsdorf dauerhaft auf rd. 7,9 Mio. € beschränkt sein. 
 
Auch ein durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt muss 
gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden. 
 
Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf wurde aller Voraussicht nach im Verlauf 
des Haushaltsjahres 2009 aufgebraucht. 
 
 
1.3 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rü cklage innerhalb der Schwel-
 lenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW 
 
Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht oder reicht ihr Bestand zur Abdeckung eines Fehl-
bedarfes des Ergebnisplans nicht aus, muss die allgemeine Rücklage verringert werden. 
Geschieht dies innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW bedarf es der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehör-
de nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Ent-
scheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  
 
 
1.4 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rü cklage oberhalb der Schwellen- 
 werte des § 76 Abs. 1 GO NRW 
 
Wenn bei der Aufstellung des Haushalts  
 

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in 
der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage 
um mehr als ein Viertel verringert wird oder 

 

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr 
als ein Zwanzigstel zu verringern oder 

 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allge-
meine Rücklage aufgebraucht wird,  

 
hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu 
dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 
 
Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO 
NRW. 

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haus-
haltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, 
wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO 
NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter 
Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  
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Die Gemeinde Wilnsdorf hatte erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein HSK aufzustellen 
und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Bedingt durch die Möglichkeit im 
NKF einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den Haushaltsausgleich 
in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung mit den Haushaltsplänen 2008 und 
2009. Da jedoch sowohl der Nachtragshaushalt 2009 als auch die Haushaltsplanung 2010 
der Gemeinde Wilnsdorf davon ausgehen, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise 
die Mittel der Ausgleichsrücklage spätestens im Laufe des Jahres 2009 aufgebraucht wur-
den, bewirkt jeder weitere Fehlbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Zwar kann die Höhe der allgemeinen 
Rücklage gegenwärtig nicht exakt bestimmt werden, da bisher die Eröffnungsbilanz der Ge-
meinde noch nicht abschließend aufgestellt werden konnte. Dennoch ist davon auszugehen, 
dass die eklatanten Fehlbedarfe der Jahre 2010 bis 2013 in jedem Jahr mehr als ein Zwan-
zigstel des Bestandes des Eigenkapitals im engeren Sinne (= allgemeine Rücklage) aufzeh-
ren werden. Folglich ist die Gemeinde Wilnsdorf erneut verpflichtet, für die Haushaltsjahre 
2009 und 2010 ein HSK zu erstellen. Da hierin jedoch - entgegen der o. g. Vorschrift - kein 
Zeitpunkt bestimmt werden kann, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein 
wird, sind beide HSK nicht genehmigungsfähig.  
 
 
2. Finanzplan und Finanzrechnung 
 
Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen 
und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune.  
 
Ein- und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert ausgewiesen. Sie werden in Zahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, 
damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. 
 
Es wird ein systematischer Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommu-
ne im Planjahr und den drei Folgejahren gegeben. Der Finanzplan stellt insbesondere dar, 
inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit 
ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt 
werden soll. 
 
Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen und für ggf. notwen-
dige Kreditaufnahmen. Übersteigen die Einzahlungen den Auszahlungsbedarf, erhöhen sich 
die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel der Gemeinde, andernfalls tritt eine Reduzie-
rung ein. 
 
 
3. Bilanz 
 
In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das 
Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist gegenüber der Handelsbilanz kommunalspezifische 
Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder Rückstellungen für Pen-
sionszahlungen an Beamte, aus. 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz sind die Werte für das Anlage- und Umlaufvermögen der Ge-
meinde aufgeführt. Die Passivseite weist das Eigenkapital einschließlich der Sonderposten 
und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) aus. 
 
Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Fi-
nanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. Die erstmalig umfassend durchgeführte Er-
fassung und Bewertung des Vermögens ist die Grundlage der Bilanz.  
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Die Salden der Ergebnis- und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Bilanz ein. Aufgrund 
der Verzahnung dieser Bestandteile wird auch der Begriff „Drei-Komponenten-System“ ver-
wendet. Das nachfolgende Schaubild macht dies deutlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Gemeinde ihr Rechnungswesen auf das NKF 
umstellt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wilns-
dorf wird derzeit erarbeitet und dem Gemeinderat anschließend vorgelegt. Da die Werte der 
Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen erst mit der Eröffnungsbilanz ihre end-
gültige Festschreibung erfahren, unterliegen die korrespondierenden Ansätze der Haus-
haltsplanung 2010 und somit das wiedergegebene Planergebnis weiterhin einer gewissen 
Unsicherheit. 
 
 
4. Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Gemeindehaushalts verordnung 
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichti-
gung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcen-
verbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele 
und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgs-
kontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. 
 
Mit Unterstützung einer Dozentin des Instituts für Verwaltungswissenschaften e.V., Gelsen-
kirchen, formulierten die Produktverantwortlichen der Gemeinde Wilnsdorf gemeinsam mit 
der Verwaltungsleitung produktorientierte Ziele und Kennzahlen für die meisten Produkte des 
Haushalts 2010.  
 
Da der Haushalt des Jahres 2010 aufgrund der fehlenden Genehmigungsfähigkeit des 
Haushaltssicherungskonzeptes 2009/2010 nie in Kraft treten wird, bedarf es zur verbindli-
chen Vereinbarung der im Haushaltsplan 2010 genannten Ziele und Kennzahlen eines ge-
sonderten Beschlusses des Gemeinderates.  
 
Der nachfolgend aufgeführte Aufsatz gibt umfangreiche Informationen zum Rechtscharakter 
von Zielen und Kennzahlen. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages 
W. Reckinger GmbH & Co. KG, Siegburg.  
 
Quelle: Dr. Hanspeter Knirsch, Zum Rechtscharakter von Zielen und Kennzahlen im Neuen 
Kommunalen Rechnungswesen, Kommunale Steuer-Zeitschrift 7/2009, S. 121-123 

Bilanz 

Aktiva  Pass iva 

Vermögen  

Liquide Mittel 

Eigenkapital 

Fremdkapital 

Ergebnisrechnung 

Erträge 
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Aufwendungen 

 Jahresergebnis 

Finanzrechnung 

Einzahlungen  
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Auszahlungen 

 Liquiditätssaldo 
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Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die 
finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die dar-
unter liegenden Ebenen sind nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltbar. 
 
Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf  gliedert sich in  
 
15 Produktbereiche  (die Produktbereiche „007 – Gesundheitsdienst“ und „017 – Stiftun-
 gen“ werden nicht abgebildet, da es in diesen keine Aufgaben gibt), 
40 Produktgruppen  und 
62 Produkte 
 
Der nachfolgend aufgeführte Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf benennt alle Produktbe-
reiche, Produktgruppen, Produkte, Produktverantwortliche und die für die Beratung der 
Haushaltsansätze neben dem Rat zuständigen Fachgremien.  
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Bezeichnung 
Produkt-
verantwort-
licher 

Zuständiges 
Fach-
gremium 

001   Innere Verwaltung     

001 001  Politische Gremien     

001 001 001 Politische Gremien Eich Rat 
001 002  Verwaltungsführung     

001 002 001 Verwaltungsführung Schuppler, 
Eich HFWA 

001 003  Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten     

001 003 001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Eich HFWA 
001 004  Gleichstellung von Frau und Mann     

001 004 001 Gleichstellung von Frau und Mann GSB HFWA 
001 005  Beschäftigtenvertretung     

001 005 001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten PR, SBB HFWA 
001 006  Zentrale Dienste     

001 006 001 Allgemeine Zentrale Dienste Eich HFWA 

001 006 002 Bauhof Moritz HFWA 
001 007  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     

001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gowik HFWA 
001 008  Personalmanagement     

001 008 001 Personalmanagement Eich HFWA 

001 009  Finanzmanagement und Rechnungswesen     

001 009 001 Finanzmanagement Berghof HFWA 

001 009 002 Steuern, Gebühren und Beiträge Berghof HFWA 

001 009 003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Hoffmann HFWA 

001 010  Organisation und IT     

001 010 001 Organisation und IT Ax HFWA 
001 011  Grundstücks- und Gebäudemanagement     

001 011 001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken Nordmann UmlegungsA. 

001 011 002 Zentrales Gebäudemanagement Nordmann Rat 

001 011 004 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen Nordmann HFWA 
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Bezeichnung 
Produkt-
veantwort-
licher 

Zuständiges 
Fach-
Gremium 

002   Sicherheit und Ordnung     

002 001  Allgemeine Sicherheit und Ordnung     

002 001 001 Sicherheit und Ordnung Grüneberg HFWA 
002 002  Gewerbewesen     

002 002 001 Gewerbewesen Grüneberg HFWA 
002 003  Verkehrsangelegenheiten     

002 003 001 Verkehrsangelegenheiten Grüneberg VerkehrsA 
002 004  Einwohnerangelegenheiten     

002 004 001 Einwohnerdienste Braun HFWA 

002 005  Personenstandswesen     

002 005 001 Personenstandswesen F. Neuser HFWA 

002 006  Wahlen     

002 006 001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide Jürgens HFWA 
002 007  Gefahrenabwehr und  –vorbeugung     

002 007 001 Feuer–, Zivil– und Katastrophenschutz Grüneberg HFWA 

         

003   Schulträgeraufgaben     

003 001  Bereitstellung schulischer Einrichtungen     

003 001 001 Allgemeine Schulverwaltung P. Neuser SchulA 

003 001 002 Grundschulen P. Neuser SchulA 

003 001 003 Hauptschule P. Neuser SchulA 

003 001 004 Realschule P. Neuser SchulA 

003 001 005 Gymnasium P. Neuser SchulA 

         

004   Kultur und Wissenschaft     

004 001  Kulturelle Einrichtungen     

004 001 001 Kulturförderung und außerschulische Bildung P. Neuser KulturA 

004 001 002 Bibliothek Orthen KulturA 

004 001 003 Museum Nauck KulturA 

004 001 004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen Nordmann KulturA 

         

005   Soziale Einrichtungen     

005 001  Soziale Hilfen     

005 001 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten Grüneberg SozFamSenA 

005 001 002 Unterstützung von Senioren Leukel SozFamSenA 

005 001 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Leukel SozFamSenA 

005 001 004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleis-
tungen Leukel SozFamSenA 

005 001 005 Hilfen nach dem AsylbLG Leukel SozFamSenA 
005 002  Personalaufwendungen für ARGE     

005 002 001 Personalaufwendungen für ARGE Eich HFWA 

         

006   Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     

006 001  Kinder- und Jugendarbeit     

006 001 001 Kindertageseinrichtungen Leukel SozFamSenA 
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Bezeichnung 
Produkt-
verantwort-
licher 

Zuständiges 
Fach-
Gremium 

006 001 002 Kinderspiel- und Bolzplätze Klöckner JgdSportA, 
BauUmwA 

006 001 003 Kinder- und Jugendarbeit Schleifer JgdSportA 

         

008   Sportförderung     

008 001  Sportförderung     

008 001 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförde-
rung 

P. Neuser JgdSportA 

         

009   Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation     

009 001  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform ation     

009 001 001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung Klöckner BauUmwA 

         

010   Bauen und Wohnen     

010 001  Maßnahmen der Bauordnung     

010 001 001 Bauanträge und -voranfragen Klöckner BauUmwA 
010 002  Subjektbezogene Förderung von Wohnraum     

010 002 001 Wohngeld Leukel SozFamSenA 

010 002 002 Bereitstellung von Wohnraum Nordmann HFWA 
010 003  Denkmalschutz und -pflege     

010 003 001 Denkmalschutz und -pflege Klöckner HFWA,    
BauUmwA 

         

011   Ver- und Entsorgung     

011 001  Abfallwirtschaft     

011 001 001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung Klöckner HFWA,    
BauUmwA  

         

012   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     

012 001  Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen     

012 001 001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -
anlagen, und besonderen Ingenieurbauten Klöckner HFWA, 

BauUmwA  

012 002  Straßenreinigung und Winterdienst     

012 002 002 Winterdienst Klöckner HFWA,   
BauUmwA 

012 002 003 Straßenreinigung Klöckner HFWA,   
BauUmwA/ 

012 003  ÖPNV     

012 003 001 ÖPNV Grüneberg VerkehrsA 

         

013   Natur- und Landschaftspflege     

013 001  Öffentliches Grün     

013 001 001 Gemeindliche Anlagen, Brunnen Klöckner BauUmwA 
013 002  Friedhöfe       

013 002 001 Friedhöfe und Bestattungswesen Klöckner HFWA,   
BauUmwA  
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Bezeichnung 
Produkt-
verantwort-
licher 

Zuständiges 
Fach-
Gremium 

013 003  Land- und Forstwirtschaft     

013 003 001 Land- und Forstwirtschaft Nordmann HFWA 
013 004  Wasserbau     

013 004 001 Wasserbau Klöckner BauUmwA 

013 005  Natur und Landschaft     

013 005 001 Natur und Landschaft Klöckner BauUmwA 

         

014   Umweltschutz     

014 001  Umweltangelegenheiten     

014 001 001 Umweltangelegenheiten Klöckner BauUmwA 

         

015   Wirtschaft und Tourismus     

015 001  Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarke-
ting     

015 001 001 Wirtschaftsförderung Nordmann HFWA 

015 001 002 Bürgerhäuser Nordmann HFWA 

015 001 003 Tourismus P. Neuser HFWA 

         

016   Allgemeine Finanzwirtschaft     

016 001  Allgemeine Finanzwirtschaft     

016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Berghof HFWA 
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1. Haushaltsjahr 2008 (erster NKF-Haushalt) 
 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008, die die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, entstehenden Aufwendungen, 
eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen sowie notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen enthält, wurde 
 

 
a) im Ergebnisplan  mit 
 Gesamtbetrag der Erträge  auf 32.452.959 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen  auf 32.891.527 EUR 
 
b) im Finanzplan  mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.590.118 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit  auf 29.537.380 EUR 
 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
     und der Finanzierungstätigkeit auf 3.382.085 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit  auf 4.076.304 EUR 
 
festgesetzt. 

 
 
Der Abschluss des Haushaltsjahres 2008 konnte bisher noch nicht aufgestellt wer-
den. Es zeigt sich jedoch, dass sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen weit       
überwiegend im Rahmen der Veranschlagungen bewegen. Sofern es in einzelnen 
Fällen zu Überschreitungen kam, waren diese entweder durch die gem. § 21 Ge-
meindehaushaltsverordnung NRW gebildeten Budgets oder als über- bzw. außer-
planmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch dazu ermächtigende Ratsbe-
schlüsse (z. B. Gehwege Ortsdurchfahrt Obersdorf) gedeckt. 
 
Erhebliche Veränderungen des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2008 werden sich 
aus den in der Eröffnungsbilanz festzustellenden Werten, z. B. für Anlagegüter und 
deren Abschreibungen bzw. die Sonderposten und deren Auflösungszeiträume erge-
ben.  
 
Auch der überwiegende Teil der Haushaltsansätze für Erträge bzw. Einzahlungen 
bewegt sich im kalkulierten Bereich. Eine erhebliche Haushaltsverbesserung ergibt 
sich aus der nicht vorhersehbaren Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
rd. 375.000 € aufgrund eines Gerichtsurteils gegen das Land Nordrhein-Westfalen.  
 
Lediglich bei den Erträgen und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer zeigen sich mit 
rd. 10,3 Mio. € erhebliche Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsansatz von 
12,5 Mio. €.  
 
Aller Voraussicht nach muss der Haushaltsausgleich durch eine größere Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden. Der Haushalt würde weiterhin 
als ausgeglichen gelten. Die Gefahr des Abrutschens in die Haushaltssicherung oder 
einen Nothaushalt besteht jedoch für das Jahr 2008 nicht. 
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2. Haushaltsjahr 2009 (Werte der Nachtragssatzung 2 009) 

 
Die Nachtragsaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009, die die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, entstehenden Auf-
wendungen, eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen sowie notwen-
digen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wurde 
 

 
a) im Ergebnisplan  mit 
 Gesamtbetrag der Erträge  auf 26.345.634 EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen  auf 33.442.302 EUR 
 
b) im Finanzplan  mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.834.012 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen  aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit  auf 30.052.810 EUR 
 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
     und der Finanzierungstätigkeit auf 5.975.801 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
 und der Finanzierungstätigkeit  auf 6.732.366 EUR 
 
festgesetzt. 

 
Erhebliche Einbußen bei den Erträgen und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und 
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erforderten, noch im Dezember 2009 
eine Nachtragssatzung zu beschließen.  
 
Naturgemäß kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Abschluss des Haushaltsjahres 
2009 noch nicht feststehen. Es kann jedoch festgestellt werden, dass sich – abgese-
hen von den zuvor dargestellten Verschlechterungen - die Aufwendungen bzw. Aus-
zahlungen weit überwiegend im Rahmen der Veranschlagungen bewegen. Sofern es 
in einzelnen Fällen zu Überschreitungen kam, waren diese entweder durch die gem. 
§ 21 Gemeindehaushaltsverordnung NRW gebildeten Budgets oder als über- bzw. 
außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch dazu ermächtigende 
Ratsbeschlüsse gedeckt. 
 
Auch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 wird durch die in der Eröffnungsbilanz 
festzustellenden Werte, z. B. für Anlagegüter und deren Abschreibungen bzw. die 
Sonderposten und deren Auflösungszeiträume,  voraussichtlich erheblich beeinflusst.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Mittel der Ausgleichsrücklage aufgrund der star-
ken Verwerfungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise im Laufe des Jahres 2009 
aufgebraucht wurden. 
 
Das noch für das Jahr 2009 aufzustellende Haushaltssicherungskonzept (HSK) wird 
dem Rat gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2010 und dem HSK 2010 zur Be-
schlussfassung vorgelegt.  
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Der Ergebnisplan der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2010 enthält Erträge in Hö-
he von rd. 26 Mio. € und Aufwendungen von rd. 34,4 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser 
Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 8,4 Mio. € kann nicht durch die In-
anspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese aller Voraussicht nach im 
Laufe des Haushaltsjahres 2009 aufgezehrt wurde. Das gesetzliche Erfordernis des Haus-
haltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO kann nicht erfüllt werden. 
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.  
 
 
Erläuterung wesentlicher Ertragsarten: 
 
Steuern und ähnliche Abgaben – 17.914.675 € 
 
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Ge-
werbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an 
den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern 
(Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Kompensation Familienleistungsausgleich ge-
bucht.  
 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 4.367.663€ 
 
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die 
Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen 
vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. 
Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.  
 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 2.080.600  € 
 
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inan-
spruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmi-
gungsgebühren usw. erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie 
zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen 
und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der 
Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von 
Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen hierunter.  
 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte – 93.820 € 
 
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgel-
ten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. 
B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. 
 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 397.585 € 
 
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus 
der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig 
oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftrags-
ähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstat-
tungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise  
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deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, 
nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, han-
delt es sich um eine Kostenumlage.  
 
 
Sonstige ordentliche Erträge –  973.850 € 
 
Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspo-
sitionen zuzuordnen sind, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumniszu-
schläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung, Konzessi-
onsabgaben, zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskon-
ten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 
sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.  
 
 
Aktivierte Eigenleistungen – 0 € 
 
Personalkosten werden zu abschreibungsfähigen Herstellungskosten, sofern eigenes Fach-
personal zur Schaffung oder Wertsteigerung von Anlagegütern eingesetzt wird. Diese Kosten 
sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zu berücksichtigen.  
 
Im Rahmen der Haushaltsplanung ergeben sich zur Zeit keine Erkenntnisse in welcher Höhe 
Eigenleistungen im Haushaltsjahr 2010 zu aktivieren sein werden. 
 
 
Finanzerträge – 141.250 € (gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Erträge) 
 
Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere 
Gewinnanteile sowie zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Auch die Erlöse 
des aktiven Zins- und Schuldenmanagements fallen hierunter (insb. aus Zinstauschgeschäf-
ten).  
 
 
Zu den hier dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbezie-
hungen. Diese belaufen sich auf 3.666.838 €. Sie sind keine Erträge im eigentlichen Sinne 
und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der erzielten Erträge. Im We-
sentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof und Zent-
rales Gebäudemanagement.   
 
 
Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten: 
 
Personalaufwendungen – 5.174.857 € 
 
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten 
sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Auf-
wandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversi-
cherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören ebenfalls 
zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur 
Zusatzversorgungskasse hierunter.  
 
Erläuterungen zu den deutlichen Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab S. 32. 
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Versorgungsaufwendungen – 360.000 € 
 
Alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Be-
schäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wur-
den, gehören zu dieser Aufwandsart. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur 
Sozialversicherung und Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführun-
gen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versor-
gungsempfänger verändert haben, z. B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Be-
rechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an 
Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Der Wert-
ansatz der Pensionsrückstellungen ist zu einem Abschlussstichtag nur dann herab zu set-
zen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungs-
zahlungen entspricht.  
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 7.187 .870 € 
 
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwal-
tungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, 
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. 
Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch 
Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter 
zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.  
 
 
Bilanzielle Abschreibungen – 5.093.425 € 
 
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nut-
zungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu er-
mitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensge-
genstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst. Die exakten Werte 
der Abschreibungen werden aus den in der noch nicht abschließend aufgestellten Eröff-
nungsbilanz festgeschriebenen Ansätzen entwickelt. 
 
 
Transferaufwendungen – 13.928.700 € 
 
Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde 
gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung 
erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leis-
tungsaustausch. Sie sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu 
erfassen. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozial-
transfers). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, 
Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber 
sowie sonstige soziale Leistungen.  
 
Die Steuerpflichten der Gemeinde sind nicht hierunter zu erfassen. 
 
Auch bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke kann eine Gegenleistung des 
Dritten privatrechtlich vereinbart als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus der getrof-
fenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitli 
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chen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten besteht. Liegt eine solche über das 
Haushaltsjahr hinausgehende (mehrjährige) Gegenleistungsverpflichtung vor, ist eine perio-
dengerechte Rechnungsabgrenzung vorzunehmen. 
Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven 
Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung ge-
schaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des Zuwen-
dungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position nicht 
erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuordnen.  
 
Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung 
des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z. B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen 
an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimm-
ter Aufgaben gehören zu dieser Position. 
 
In der Summe der einzelnen Aufwendungen ergibt sich eine geringfügige Erhöhung. Insbe-
sondere der Zuschuss für die Sportplatzmodernisierungen als Unterkonto der „Zuweisungen 
und Zuschüsse an übrige Bereiche“ bewirkt die Erhöhung. Reduzierungen ergeben sich vor 
allem bei den Gewerbesteuerumlagen („Gewerbesteuerumlage“ und „Solidarpaktfortfüh-
rungsgesetz“) 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen – 1.275.704 € 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen 
Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen 
Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwen-
dungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfas-
sen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Ge-
schäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Fi-
nanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betrieb-
liche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. 
Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-
mitglieder u. a.) erfasst.  
 
Die Aufwandsart nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 150.000 € zu. Vor allem die erhöhten 
Ansätze für Geschäftsaufwendungen führen zu dieser Entwicklung. 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 1.422.500 € 
 
Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von 
Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht 
die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren. 
 
Trotz der deutlichen Zunahme der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung steigen die Gesamtaufwendungen der Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen“ nur geringfügig. Ursächlich ist die Ablösung bzw. Tilgung hoch verzinster Altdarlehen 
und die Neuaufnahme von Krediten in einem Marktumfeld mit voraussichtlich weiter absin-
kenden Zinssätzen.  
 
Zu den dargestellten Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leis-
tungsbeziehungen. Diese belaufen sich auf 3.666.838 €. Sie sind keine Aufwendungen im 
eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der geleiste-
ten Aufwendungen. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der 
Bereiche Bauhof und Zentrales Gebäudemanagement. 
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Bezeichnung 2010 2009 2008 2007 2006 

 Hauhaltsansatz Hauhaltsansatz vorl. Ergebnis Ergebnis Ergebnis 

Erträge      

Grundsteuer A und B 2.868.000 2.817.500 2.748.327 2.704.707 2.636.950 

Hebesatz (v. H.) 237/404 237/404 237/404 237/404 237/404 

gegenüber dem Vorjahr + 50.500 + 69.173 + 43.620 + 67.757 + 180.958 

Gewerbesteuer 6.500.000 6.132.155 
(voraussichtl. Erg.) 10.326.692 10.319.136 9.895.620 

Hebesatz (v. H.) 419 419 419 419 419 

gegenüber dem Vorjahr + 367.845 - 4.194537 + 7.556 + 423.516 - 590.660 

Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 

6.350.000 7.716.981 
(voraussichtl. Erg.) 8.577.996 7.953.628 7.010.667 

gegenüber dem Vorjahr - 1.366.981 - 861.015 + 624.368 + 942.961 + 616.161 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

1.015.000 1.050.000 1.064.369 1.031.197 920.749 

gegenüber dem Vorjahr - 35.000  - 14.369 + 33.172 + 110.448 + 40.690 

Kompensation Familien-
leistungsausgleich 

953.175 780.000 755.944 760.496 641.202 

gegenüber dem Vorjahr  + 173.175 + 24.056 - 4.552 + 119.294 + 13.244 

Konzessionsabgaben 
(Strom u. Gas) 

695.000 695.000 637.000 679.187 625.619 

gegenüber dem Vorjahr - + 58.000 - 42.187 + 53.568 - 78.016 

Schlüsselzuweisungen 1.640.000 436.340 375.219 0 373.259 

gegenüber dem Vorjahr + 1.203.660 + 61.121  + 375.219 - 373.259 - 2.055.025 

Erträge aktives Zins- / 
Schuldenmanagement) 
bzw. ab 2008 Nettoer-
gebnis  

35.000 76.000 116.324 624.605 504.373 

gegenüber dem Vorjahr - 41.000  - 40.324 - 508.281  + 120.232 - 84.694 

 
 
Bezeichnung 2010 2009 2008 2007 2006 

 Hauhaltsansatz Hauhaltsansatz vorl. Ergebnis Ergebnis Ergebnis 

Aufwendungen      
Kreisumlage 11.400.000 11.157.000 10.668.728 10.677.948 9.713.465 
gegenüber dem Vorjahr + 243.000 + 488.272 - 9.220 + 964.483 + 548.454 
Gewerbesteuerumlagen 1.102.000 976.611 1.536.433 1.629.191 1.670.766 
gegenüber dem Vorjahr +125.389 - 559.822 - 92.758 - 41.575 - 620.847 
Zinsen für Kredite 800.000 825.000 812.909 909.897 877.774 
gegenüber dem Vorjahr - 25.000 + 12.091 - 96.988 + 32.123 + 57.973 
Zinsen für Kassenkredite 470.000 400.000 589.670  465.876  235.446 
gegenüber dem Vorjahr + 70.000 - 189.670 + 123.794 + 230.430 - 93.736 
Bilanzielle Abschreibun-
gen (netto) 

3.603.87 voraussichtl. 
rd. 3,6 Mio. € 

voraussichtl. 
rd. 2,8 Mio. € 

- - 
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Ansatz Ansatz Ansatz Ergebnis Ergebnis 

1. Aufwand und Auszahlung 2010 2009 2008 2007 2006 

Dienstbezüge Beamte 832.465 € 818.795 € 763.204 € 735.831 € 721.262 € 

LOB Beamte 6.400 € 6.400 € 13.000 € 0 € 0 € 

Dienstbezüge tariflich Beschäf-
tigte 3.030.036 € 3.106.929 € 3.001.882 € 2.827.378 € 2.742.931 € 

LOB Tariflich Beschäftigte 29.060 € 29.060 € 54.000 € 0 € 0 € 

Umlage zur Versorgungskasse 
pensionierte Beamte 315.000 € 300.000 € 290.000 € 312.711 € 315.732 € 

Beiträge Versorgungskasse 
tarifliche Beschäftigte 243.857 € 248.649 € 246.692 € 232.408 € 213.110 € 

Beiträge Sozialversicherung 
tarifliche Beschäftigte 606.762 € 623.041 € 617.129 € 575.096 € 587.663 € 

Beihilfe aktive Beamte 80.000 € 70.000 € 73.333 € 97.797 € 126.747 € 

Beihilfe Versorgungsempfänger 20.000 € 20.000 € 36.667 € 0,00 € 0 € 

Pensionsfonds (aktive Beamte) 12.300 € 10.710 € 9.600 € 8.650 € 7.982 € 

Pensionsfonds (Versorgungs-
empfänger) 4.650 € 3.890 € 4.000 € 3.729 € 3.637 € 

Personalnebenausgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 429 € 

Summe zu 1. 5.180.530 € 5.237.474 € 5.109.507 € 4.793.603 € 4.719.495 € 
./. Personalkostenerstattungen 
(z.B.ARGE) 62.085 € 67.517 € 160.326 € 0 € 0 € 

= Netto-Personalauszahlungen  5.118.445 € 5.169.957 € 4.949.181 € 4.793.603 € 4.719.495 € 
  
 
           

Ansatz Ansatz Ansatz Ergebnis Ergebnis 

2. Aufwand 2010 2009 2008 2007 2006 

Beilhilferückstellungen aktive 
Beamte 81.738 € 66.822 € 35.047 € 0 € 0 € 

Beihilferückstellungen Versor-
gungsempfänger 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Pensionsrückstellungen aktive 
Beamte 183.514 € 150.990 € 131.350 € 0 € 0 € 

Pensionsrückstellungen Versor-
gungsempfänger 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Rückstellung Altersteilzeit 64.000 € 126.523 € 131.814,91 € 267.819 € 0 € 

Summe zu 2. 329.252 € 344.335 € 298.211 € 267.819 € 0 € 
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Ansatz Ansatz Ansatz Ergebnis Ergebnis 

3. Auszahlungen 2010 2009 2008 2007 2006 

Dienstbezüge Altersteilzeit-
Beschäftigte in Ruhephase 163.448,32 € 99.699,15 € 26.841,85 € 0,00 € 0,00 € 
Beiträge Versorgungskasse 
Altersteilzeit-Beschäftigte in 
Ruhephase 15.303,08 € 9.923,03 € 2.718,22 € 0,00 € 0,00 € 
Beiträge Sozialversicherung 
Altersteilzeit-Beschäftigte in 
Ruhephase 36.921,60 € 24.999,70 € 6.938,39 € 0,00 € 0,00 € 

Summe zu 3. 215.673,00 € 134.621,88 € 36.498,46 € 0,00 € 0,00 € 

            

Summe Aufwand (1. + 2.) 
5.509.782,00 

€ 
5.581.809,30 

€ 
5.407.718,91 

€ 
5.061.422,99 

€ 
4.719.495,40 

€ 

Differenz -72.027,30 € 174.090,39 €       

Summe Auszahlung (1. + 3.) 
5.334.118,00 

€ 
5.372.095,88 

€ 
5.146.005,46 

€ 
4.793.603,88 

€ 
4.719.495,40 

€ 

Differenz -37.977,88 € 226.090,42 €    
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Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind in der vorstehenden 
Übersicht dargestellt. Die Personalkosten teilen sich in drei Positionen auf: 
 
1. Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfänger (Pensionäre) 

– zugleich auch Auszahlungen und daher sowohl in der Ergebnisrechnung wie auch in 
der Finanzrechnung zu finden, 

2. Aufwand für vorgeschriebene Rückstellungen, die für verschiedene personalwirtschaft-
liche Zwecke zu bilden sind – nur in der Ergebnisrechnung zu finden, da die Mittel tat-
sächlich nicht ausgezahlt werden, 

3. Auszahlungen aus Rückstellungen für Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit 
– der Aufwand dafür ist in der Eröffnungsbilanz bzw. den Haushalten der Vorjahre ge-
bucht worden, daher finden sich diese Beträge auch nur in der Finanzrechnung. 

 
Wie schon in der Darstellung des vergangenen Jahres bleiben die Zahlungen an die Ruhe-
phase-Beschäftigten aus den Rückstellungen bei der nachfolgenden Betrachtung der Verän-
derungen der Personalkosten insgesamt unberücksichtigt. 
 
Die Kalkulation des unter 1. angeführten Personalaufwandes ist unter Berücksichtigung der 
für die Beamten schon festgelegten Steigerung von 1,2 % ab 01.03.2010 und einer mögli-
chen tariflichen Steigerung von 2,5 % für die tariflichen Beschäftigten erfolgt. Dies macht für 
den Personalaufwand unter 1. eine Mehrbelastung von insgesamt 100.000 € aus. 
 
Trotz dieser einkalkulierten tariflichen Steigerungen sinkt der Personalaufwand  insgesamt 
um 72.027,00 €, was eine Reduzierung um 1,3 % darstellt. Ohne die tariflichen Steigerungen 
würde die Reduzierung des Personalaufwandes 3,1 % betragen. 
 
Diese Reduzierungen haben folgende Hintergründe: 
 

1. Nachdem 2008 drei Mitarbeiterinnen in die Ruhephase der Altersteilzeit getreten sind, 
folgten 2009 weitere drei Beschäftigte und ein Beschäftigter. Für diese Kräfte sind kei-
ne Bezüge mehr aus dem Personalaufwand zu begleichen bzw. Rückstellungen vorzu-
nehmen. Sie erhalten ihr Entgelt 2010 aus den Rückstellungen und sind den Auszah-
lungen unter 3. zugeordnet. Hierdurch ist auch die dort festzustellende Steigerung zu 
erklären. Darüber hinaus wird zur Jahresmitte 2010 ein weiterer Beschäftigter in die 
Ruhephase eintreten. Insgesamt beläuft sich die Summe der dadurch beim Personal-
aufwand festzustellenden Reduzierung auf knapp 140.000 €. 

2. Bei diesem Betrag handelt es sich nach Beendigung der Altersteilzeitarbeitsverhältnis-
se um eine echte Reduzierung der Personalkosten, da für die betroffenen Kräfte alle 
Nachfolgefragen beantwortet und im Personalkostengesamtansatz bereits enthalten 
sind. Dies konnte zudem ohne Ausweitungen des Stellenplanes erfolgen, der nun in 
den Folgejahren frei werdende Stellen enthält. Um die Haushaltskonsolidierung auch 
bei den Personalkosten zu verfolgen, sind daher im Plan für 2010 schon insgesamt 
sechs Vollzeit-Stellen mit einem „k.w.“-Vermerk (künftig wegfallend) versehen worden, 
die spätestens im Stellenplan 2015 (2011 – zwei Stellen, 2012 – drei Stellen, 2014 – 
eine Stelle) nicht mehr enthalten sein werden.  

3. Derzeit befinden sich noch drei weitere Kräfte in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis. 
Zwei Mitarbeiter beginnen 2011 ihre Ruhephase und eine Teilzeit-Mitarbeiterin wird 
Anfang 2013 in die Ruhephase treten. Weitere Altersteilzeit-Verhältnisse bestehen 
nicht mehr und werden auch nicht mehr entstehen können, da der zu Grunde liegende 
Tarifvertrag mit Ablauf 2009 ausgelaufen ist.  

 
 



  

    -35 -  

)	
�����/�����#	
��
��������.	�����	������1�������� ��	��

 

4. Im Stellenplan waren noch zwei Stellen für Hilfshausmeistertätigkeiten vorhanden, die 
teilweise schon nicht mehr besetzt waren bzw. 2009 frei geworden sind. Teilweise 
durch Wegfall und teilweise durch eine anders organisierte Aufgabenerledigung kön-
nen beide Stellen gestrichen werden. 

5. Im Zeitraum 1995 – 2010 sind dann 20,75 % der Stellen im Stellenplan gestrichen wor-
den. Berücksichtigt man die jetzt im Plan bereits festgelegten „k.w.“-Stellen, werden mit 
dem Stellenplan 2015 nahezu 25 % der Stellen weggefallen sein. Hinzu kommen noch 
weitere personelle Überlegungen, die im Haushaltssicherungskonzept dargestellt sind. 

6. Die Personalentwicklungsplanung ist erfolgt auf der Grundlage der zeitlichen Vorgaben 
der Altersteilzeitfälle und der abzusehenden altersbedingten Beendigung von Beschäf-
tigungsverhältnissen. Das Personalentwicklungskonzept sieht vor, dass die derzeit bei 
der Gemeinde Wilnsdorf in Ausbildung bzw. im Vorbereitungsdienst befindlichen Kräfte 
nach erfolgreichem Ausbildungsende auf frei werdende und dann auch zwingend wie-
der zu besetzende Stellen übernommen werden sollen. Dort, wo durch organisatori-
sche und personelle Veränderungen Aufgaben mit dem Ziel von Personalkostenredu-
zierung neu geordnet werden können, wird dies auch weiterhin - wie schon seit vielen 
Jahren - sehr konsequent fortgeführt. Hier werden weitere Stellen frei, die dann auch 
gestrichen werden können. 
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Die grundlegende Neuerung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement liegt in der voll-
ständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. 
 
Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen des Anlagevermögens nur in 
den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt. Das Ressourcen-
verbrauchskonzept im NKF erfordert hingegen, dass die Wertminderungen der Vermögens-
gegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches nunmehr 
für alle Produkte ausgewiesen werden.  
 
Damit soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssi-
tuation ersichtlich sein. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegen-
standes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des 
Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Auf-
wand abgebildet werden.  
 
Eine vollständige Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des 
Anlagevermögens ist daher notwendig. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge 
sind die zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 noch zu er-
mittelnden Werte. Da die Wertermittlungen noch vor einer Überprüfung im Rahmen eines 
internen Kontrollsystems, der örtlichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
und einen beauftragten Wirtschaftsprüfer sowie der überörtlichen Prüfung durch die Ge-
meinde Prüfungsanstalt NRW stehen, sind die Ansätze mit einer gewissen Unsicherheit be-
haftet. 
 
Gleiches gilt für die Sonderposten. Im NKF werden erhaltene Investitionszuschüsse und         
-zuweisungen sowie gezahlte Beiträge zu sog. „Sonderposten“, einer Bilanzposition zwi-
schen dem Eigenkapital und den Rückstellungen. Die Sonderposten werden im NKF über 
die Nutzungsdauer des damit teilfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam auf-
gelöst. D. h. Aufwendungen aus Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten reduziert. Nur in Höhe des Netto-Aufwands findet eine Belastung des 
Haushalts statt. 
 
Der Ergebnisplan 2010 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen 
von Sonderposten (Erträge): 
 

Produkt-Nr. 
Produkt-
bezeichnung 

Abschreibung auf 
Aufwand aus 
Abschrei-
bungen 

Erträge aus 
Sonderpos-
ten 

Netto-
Aufwand 

      € € € 

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

5.200   5.200 
001 006 001 

Allg. Zentrale 
Dienste Geringwertige Wirt-

schaftsgüter 
6.000  6.000 

Fahrzeuge 61.900   61900 
Maschinen 36.200  36.200 
BGA 2.670  2.670 001 006 002 Bauhof 

GWG 12.000   12.000 

Software 5.410   5.410 
BGA 11.925  11.925 001 010 001 

Organisation  
und IT 

GWG 4.700  4.700 

001 011 002 
Zentrales      
Gebäudemana-
gement 

Gebäude 1.311.200 618.188 693.012 
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Produkt-Nr.  
Produkt-
bezeichnung 

Abschreibung auf 
Aufwand aus 
Abschrei-
bungen 

Erträge aus 
Sonderpos-
ten 

Netto-
Aufwand 

      € € € 
Fahrzeuge 140.300             57.200 83.100 

BGA 14.150  14.150 

Maschinen 6.400  6.400 
002 007 001 

Feuer-, Zivil- 
und Katastro-
phenschutz 

GWG 12.500  12.500 

BGA 6.000   6.000 
003 001 002 Grundschulen 

GWG 2.500  2.500 

BGA 17.160               3.250 13.910 
003 001 003 Hauptschule 

GWG 3.000  3.000 

BGA 14.330               2.500 11.830 
003 001 004 Realschule 

GWG 5.700  5.700 

BGA 19.500               4.300  15200 
003 001 005 Gymnasium 

GWG 5.000  5.000 

004 001 001 

Kulturförde-
rung und au-
ßerschulische 
Bildung 

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

3.050   3.050 

BGA 670   670 
004 001 002 Bibliothek 

GWG 1.000  1.000 

006 001 002 
Kinderspiel- 
und Bolzplätze 

Sachanlagen 29.100 3.800 25.300 

Ingenieurbauwerke 63.360   63.360 

012 001 001 

Bereitstellung 
und Unterhal-
tung von Ver-
kehrsflächen,         
-anlagen und 
besonderen 
Ingenieurbau-
ten 

Infrastrukturvermö-
gen (Straßen, Wege, 
Plätze) 

3.250.000 802.000 2.448.000 

Gebäude 30.000   30.000 

BGA 1.500  1.500 013 002 001 
Friedhöfe und 
Bestattungs-
wesen 

GWG 4.700  4.700 
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Produkt-Nr.  
Produkt-
bezeichnung 

Abschreibung auf 
Aufwand aus 
Abschrei-
bungen 

Erträge aus 
Sonderpos-
ten 

Netto-
Aufwand 

      € € € 

BGA 5.300   5.300 

015 001 002 Bürgerhäuser 

GWG 1.000  1.000 

 
Summen: 5.093.425 1.491.238 3.602.187
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Kredite für Investitionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Datum Variable Kredi-

te 
Laufzeitgebundene Kredite Gesamtbestand  

    in EUR  in CHF   
30.12.2003 0 € 8.500.000 € 9.203.254 € 17.703.254 € 
30.12.2004 0 € 8.500.000 € 9.203.254 € 17.703.254 € 
30.12.2005 0 € 3.500.000 € 9.203.254 € 12.703.254 € 
30.12.2006 0 € 3.573.456 € 8.983.398 € 12.556.854 € 
30.12.2007 1.300.000 € 11.000.000 € - 12.300.000 € 
30.12.2008 1.400.000 € - 12.000.000 € 13.400.000 € 
30.12.2009 6.980.946 € - 12.000.000 € 18.980.946 € 

 
 
 
 

Jahr 
Stand am Ende des 

Haushaltsjahres 
pro Ein-
wohner 

Einwohner lt.         
IT NRW 

  TEUR     
2002 17.354 805 21.561 
2003 16.883 784 21.533 
2004 16.303 761 21.430 
2005 16.003 748 21.405 
2006 15.582 732 21.286 
2007 14.991 707 21.197 
2008 14.329* 681 21.042 
2009 16.391 779 21.042 
2010 15.657** 744 21.042 

* tats. Bestand ohne Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2008 
 ** voraussichtlich, gem. den Ansätzen Hh-Planung 2010 
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Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 enthält wieder eine notwendige Anzahl baulicher Un-
terhaltungsmaßnahmen. 
 
Aufgrund der Systematik im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Abbildung die-
ser Maßnahmen in Ergebnis- und Finanzplanung erläuterungsbedürftig. 
 
Unterhaltungsnotwendigkeiten, die voraussichtlich erst in 2010 entstehen, aber bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, werden als Aufwand des neuen Haushaltsjahres veran-
schlagt und führen daher in diesem Jahr zu einer Belastung der Ergebnisplanung. 
 
Bestand die Instandhaltungsnotwendigkeit bereits vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 
01.01.2008, wäre ein entsprechend hoher Aufwand aufgrund der Verpflichtung des NKF zur 
Periodengerechtigkeit bereits im Jahr 2007 oder früher zu buchen gewesen. Dies war jedoch 
in einem kameralen Haushaltswerk nicht möglich. Daher werden die Beträge ohne eine Auf-
wandsbuchung als sog. „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ in die Eröff-
nungsbilanz eingestellt. Wurde der Instandhaltungsbedarf in 2008 entdeckt, so muss er in 
diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und ebenfalls als Rückstellung für unter-
lassene Instandhaltung in die Bilanz einfließen. 
 
Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen beziehen, 
führen im Haushaltsjahr 2010 nicht erneut zu einer Aufwandsbuchung und folglich nicht zu 
einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Sie sind lediglich als Auszahlung zu 
veranschlagen und zu buchen. Im Gegenzug wird die für diesen Zweck gebildete Rückstel-
lung aufgelöst. Sofern bereits bei der Haushaltsplanung absehbar ist, dass die gebildete 
Rückstellung nicht ausreicht, um die für die Instandhaltung anfallenden Kosten zu decken, ist 
der Differenzbetrag zusätzlich als Aufwand zu veranschlagen. 
 
Instandhaltungsbedarf, der in 2010 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung 
des Haushaltsausgleichs 2010. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme 
in 2010 gebucht oder es entsteht Aufwand für die Einstellung in eine Rückstellung zur Durch-
führung in späteren Haushaltsjahren. 
 
Darüber hinaus findet bauliche Unterhaltung durch den Bauhof statt. Aufwendungen entste-
hen in dem entsprechenden Produkt und werden dem Produkte „Zentrales Gebäudemana-
gement“ per interner Leistungsbeziehung (ILB) belastet. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen bauli-
cher Unterhaltung sowie die Auswirkungen auf Ergebnisplanung (Aufwand) und Finanzpla-
nung (Auszahlung) im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ dargestellt. 
 
 

Produkt Maßnahme Aufwand  Auszahlung  

Wartung und Reparaturen allgemein 18.000  18.000 

Brandschutzmaßnahmen Rathaus 1* 25.500  47.500 

      

001 006 001  
Allgemeine zentrale Dienste (Rat-
haus) 

Summe 43.500 65.500 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 12.500 12.500 

Abgas-Absauganlage Obersdorf 8.500 8.500 

      

002 007 001 
 Feuer-, Zivil- und Katastrophen-
schutz (Gerätehäuser) 

Summe 21.000 21.000  

        

003 001 002  Wartung und Reparaturen allgemein 39.300 39.300 
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Produkt Maßnahme Aufwand  Auszahlung  

Kanalsanierung hinter Gebäude GS Obersdorf 6.000 6.000 

Kanalsanierung Schulhof GS Wilgersdorf 10.000 10.000 

Trockenlegung Klassenraum KG und Kellerräume 13.000 13.000 

Abtrennung Pausenhalle durch LM-Türe GS Obersdorf 6.500 6.500 

Änderung Beleuchtungskonzept MZH Anzhausen 3.800 3.800 

      

Grundschulen 

Summe 78.600 78.600 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 10.900 10.900  

Aufdachdämmung im Eingangsbereich wegen Bauschäden 14.500 14.500  

Änderung Beleuchtungskonzept 3.200 3.200 

Brandschutzplan  5.000 

      

003 001 003  
Hauptschule 

Summe 28.600 33.600  

       

Wartung und Reparaturen allgemein 14.200 14.200 

Sanierung der beiden Duschräume Turnhalle 16.000 16.000 

Geländersicherungen Treppenhäuser 2.000 2.000 

Brandschutzplan   7.000 

      

003 001 004  
Realschule 

Summe 32.200 39.200 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 26.200 26.200 

6 Stück Sicherungen Basketballanlagen 3-fach-TH 2.200 2.200 

Brandschutzplan  6.000 

      

003 001 005 
Gymnasium 

Summe 28.400 34.400 

        

Wartung Reparaturen allgemein 5.800 5.800  

Erneuerung Sicherheitslichtgerät (2 Blöcke von 10 defekt) 2.500 2.500  

      
004 001 003  
Museum 

Summe 8.300 8.300 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 1.000 1.000 

      
004 001 004  
Kultur- und Heimatpflegeeinricht-
ungen Summe 1.000 1.000 

        

Reparaturen allgemein 500 500 

      
006 001 003 
Kinder- und Jugendarbeit (Jugend-
treff) Summe 500 500 

        

Wartung Reparaturen allgemein 27.000 27.000 

Änderung Beleuchtungskonzept TH GS Rudersdorf 3.200 3.200 

Austausch Batterien Sicherheitslichtgerät TH GS Anzhausen 3.500 3.500 

Neue Zaunanlage neben Turnhalle GS Wilnsdorf 3.000 3.000 

      

008 001 001 
Bereitstellung und Betrieb von Sport-
anlagen, Sportförderung 

Summe 36.700 36.700 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 22.900 22.900 

Dachsanierung Bahnhof Rudersdorf 26.000 26.000 

Kellertrocknung St.-Martin-Str., Wilnsdorf 12.000 12.000 

      

010 002 002  
Bereitstellung von Wohnraum     010 
002 002  
Bereitstellung von Wohnraum 

Summe 60.900 60.900 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 5.000 5.000 

Dachsanierung  Friedhofshalle Wilgersdorf 6.000 6.000 

013 002 001  
Friedhöfe und Bestattungswesen 
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Produkt Maßnahme Aufwand  Auszahlung  

Summe 11.000 11.000 

    

Wartung und Reparaturen allgemein 14.000 14.000  

Außenanstrich Rückseite und Giebelfront DGH Gernsdorf  10.000 10.000  

Kanalsanierung Hofbereich BGH Oberdielfen 6.500 6.500 

Notstromaggregat Festhalle 15.000 15.000 

   

015 001 002  
Bürgerhäuser 

 Summe  45.500 45.500  

 
Wartung und Reparaturen allgemein 3.000 3.000  

      
001 006 002 
Bauhof 

Summe 3.000 3.000 

        

Wartung und Reparaturen allgemein 4.500 4.500  

      
012 003 001  
ÖPNV 

Summe 4.500 4.500 

 
* Für die in der Tabelle aufgeführte Brandschutzmaßnahme wurde eine Rückstellung gem. § 36 
GemHVO gebildet. Sie wird im Haushaltsjahr 2010 aufgelöst. Es erfolgt dann lediglich eine Auszah-
lung. Der Aufwand ist bereits bei der Bildung der Rückstellung entstanden. 
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Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstä-
tigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in zusammenge-
fasster Form je Zahlungsart. Die letzteren entsprechen weitestgehend den Finanzvorfällen 
des Ergebnisplans, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zah-
lungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen für Abschreibun-
gen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. 
 
Im Finanzplan ergeben sich folgende Gesamtbeträge:  
 
Einzahlungen 26.922.940 € 
Auszahlungen 32.218.592 € 
 
Saldo -5.295.652 € 
 
 
Der vorgenannte Saldo des Finanzplans der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich wie folgt: 
 
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.559.687 € 
Saldo der Investitionstätigkeit -157.000 € 
Saldo der Finanzierungstätigkeit -578.965 € 
 
 
Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 2.116.900 €. Ih-
nen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 1.959.900 € entgegen. 
Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von –157.000 €. In dieser 
Höhe wird voraussichtlich ein Kredit für Investitionen aufgenommen. 
 
Das sich ergebende o. g. negative Jahresfinanzergebnis von -5.295.652 € muss voraussicht-
lich durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung abgedeckt 
werden. 
 
 
Nachfolgend sind die investiven Ein- und Auszahlungen  dargestellt. 
 

Produkt Bezeichnung 
Einzahlung 

2010 
Auszahlung 

2010 

Ansch. Vermögen v. 60-410 €   6.000 € 
001 006 001 Zentrale Dienste Erw. Verm.Gegenstände > 410 

€ - f. Tresor Ordnungsamt   13.000 € 
Ausz.f.Erw.Vermög. < 410 €   12.000 € 
Anschaffung Fahrzeuge   7.500 € 001 006 002 Bauhof 
Ansch. bew. Vermögen > 410 €   75.500 € 
Ansch. Hard- u. Software v. 60-
410 €   4.700 € 001 010 001 

Organisation und 
IT Ansch. Hard- u. Software v. > 

410 €   6.100 € 
Erlöse aus Grundstücksveräu-
ßerung 150.000 €   
Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden   150.000 € 
Mehrwertausgleich Umlegung 200.000 €   
Minderwertausgleich Umlegung   200.000 € 

001 011 001 
Bewirtschaftung 
von unbebauten 
Grundstücken 

Ausz. Umlegungsverfahren   100.000 € 
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Produkt Bezeichnung 
Einzahlung 

2010 
Auszahlung 

2010 

Anschaffung von 60-410 €   3.500 € 
Hochbaumaßnahmen < 25.000 
€   43.500 € 
Erwerb Vermögen > 410 €   1.500 € 
Mensa Hauptschule   24.500 € 
Mensa Realschule   44.000 € 

001 011 002 
Zentrales Gebäu-
demanagement 

Mensa Gymnasium   177.000 € 
Ansch. Geräte u. Ausrüst. v. 60 
- 410 €   12.500 € 
Umstellung auf digitale Technik   15.000 € 
Ansch. Geräte u. Ausrüst. >  
410 €   12.800 € 
Feuerschutzpauschale 50.000 €   

002 007 001 
Feuer-, Zivil- und 
Katastrophen-
schutz 

Anschaffung von Fahrzeugen   210.000 € 
Ausz. f. Erw. Vermög. < 410 €   2.500 € 003 001 002 Grundschulen 
Ausz. f. Erw. Vermög. > 410 €   5.000 € 
Investitionszuw. v. Land 34.000 €   
Einrichtung Ganztag Haupt-
schule   5.000 € 
Anschaffung v. 60 - 410 €   3.000 € 

003 001 003 Hauptschule 

Anschaff. Vermögen > 410 €   4.000 € 
Investitionszuw. v. Land 50.000 €   
Anschaffungen  v. 60 € - 410 €   5.700 € 
Anschaffung > 410 €   6.000 € 

003 001 004 Realschule 

Mensa Realschule - Einrichtung   25.600 € 
Investitionszuw. v. Land 50.000 €   
Anschaffung v. 60 - 410 €   5.000 € 
Anschaffungen > 410 €   6.000 € 

003 001 005 Gymnasium 

Mensa Gymnaium - Einrichtung   30.000 € 
004 001 002 Bibliothek Ansch. Verm. 60 € bis 410 €   1.000 € 

004 001 003 Museum Erwerb Vermögensgegenstän-
de 60 - 410 €   750 € 

006 001 002 
Kinderspiel- und 
Bolzplätze Ausg. Kinderspielpl. > 410 €   33.000 € 

006 001 003 
Kinder- und Ju-
gendarbeit 

Anschaffung Jugendtreff 60 € - 
410 €   400 € 
Ansch. Sportgeräte von 60 - 
410 €   2.000 € 
Erwl Verm.Gegenst. > 410 €   1.000 € 

008 001 001 

Bereitstellung und 
Betrieb von Sport-
anlagen, Sportför-
derung Ansch. Sportgeräte > 410 €   2.000 € 

Gehweg OD Gernsdorf   45.000 € 
Ansch. Straßenbeschild. v. 60-
410 €   13.500 € 
Straßenausbau Jahnstraße   143.000 € 
Neubau Brücke Gartenstraße   70.000 € 
Grunderwerb für Straßenbau   25.000 € 
Straßenvermessungen   3.000 € 
Planungskosten   50.000 € 
Tiefbaumaßnahmen < 25.000 €   80.000 € 
Investitionszuw. v. Land 6.000 €   
Ausbau Buswende Kalteiche   6.000 € 
Investitionszuw. v. Land 22.200 €   

 
 
 
 
 
 

012 001 001 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bereitstellung und 
Unterhaltung von 
Verkehrsflächen, -
anlagen u. beson-
deren Ing.-Bauten 
 
 
 
 
 

Ausbau Ortsdurchfahrt Rinsdorf   70.000 € 
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Erweiterung Straßenbeleuch-
tung   23.000 € 
Ausbaubeiträge § 8 KAG 5.000 €   
Erschließungsbeiträge 17.000 €   

012 001 001 Bereitstellung und 
Unterhaltung von 
Verkehrsflächen, -
anlagen u. beson-
deren Ing.-Bauten Neubau Radwegebrücke He-

ckenbachtal   67.000 € 
Zuweisung vom Land 131.700 €   

012 003 001 ÖPNV Park- und Ride-Anlage Bahnhof 
Rudersdorf   231.650 € 
Anschaffung bew. Vermögen < 
410 €   4.700 € 
Anschaffung bew. Verm. > 410 
€   6.000 € 

013 002 001 
Friedhöfe und 
Bestattungswesen 

Ausbaumaßnahmen an Fried-
höfen   17.000 € 

013 005 001 
Natur und Land-
schaft Naturausgleichsmaßnahmen   3.000 € 

Anschaffung Vermögen 60 bis 
410 €   1.000 € 015 001 002 Bürgerhäuser 
Anschaffung Einrichtung > 410 
€   1.000 € 
Investitionspauschale 581.000 €   
Schulpauschale 606.000 €   016 001 001 

Allgemeine      
Finanzwirtschaft 

Sportpauschale 57.000 €   
          
  Summen 1.959.900 €  2.116.900 € 
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Der Ergebnisplan der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2010 enthält Erträge in Hö-
he von rd. 26 Mio. € und Aufwendungen von rd. 34,4 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser 
Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 8,4 Mio. € kann nicht durch die In-
anspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese aller Voraussicht nach im 
Laufe des Haushaltsjahres 2009 aufgezehrt wurde. Das gesetzliche Erfordernis des Haus-
haltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO kann nicht erfüllt werden. 
 
 
Trotz dieser krisenhaften Entwicklung können im Haushalt 2010 einzelne positive Entwick-
lungen dargestellt werden: 
 
Da die Steuerkraft der Gemeinde im Zeitraum 01.07.08 - 30.06.09 (Referenzperiode) unter-
halb Bedarfes der Gemeinde gem. Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 lag, erhält sie rd. 
1,64 Mio. € Schlüsselzuweisungen. Dies ist eine Steigerung um rd. 1,2 Mio. € gegenüber 
dem Ansatz 2009.   
 
Die zur Zeit nur auf einem mäßigen Niveau tendierenden Gewerbesteuererträge werden sich 
voraussichtlich um rd. 300 T€ gegenüber dem Ansatz der Nachtragssatzung 2009 auf 6,5 
Mio. € erhöhen. Grundlage dieser Einschätzung sind vorliegende Vorauszahlungsbescheide 
des Finanzamtes. 
 
Die Kompensationsleistungen an die Gemeinde für Verluste durch die Neuregelung des Fa-
milienleistungsausgleichs und durch den Kinderbonus betragen lt. abschließender Berech-
nung  zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 insgesamt 953.175 €. Dies ist ein Erhöhung 
um rd. 173 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2009. 
 
Die insbesondere mit Mitteln des Konjunkturpakets II finanzierten Maßnahmen zur Energie-
einsparung an Schulen und weitere Maßnahmen wirken sich im Ansatz der Bewirtschaf-
tungskosten gemeindlicher Gebäude stark senkend aus. Der Ansatz sinkt um rd. 110 T€ auf 
rd. 1,58 Mio. €. 
 
Der Gesamtertrag aus der Vergnügungssteuer stieg aufgrund einer ab 01.01.2009 wirken-
den Erhöhung von rd. 69 T€ (Ist 2008) auf rd. 134 T€ (Ist 2009). Für das Jahr 2010 wurde 
ein Ansatz in Höhe von 136,5 T€ gebildet. Gleichzeitig erhöhte sich der Ertrag im Bereich der 
Hundesteuer aufgrund einer Anpassung der Steuersätze von rd. 70 T€ (Ist 2008) auf 90 
T€.(Ist 2009). Aufgrund einer weiter ansteigenden Zahl von Hundehaltern ist ein Ansatz 2010 
von 92 T€ gerechtfertigt. 
 
 
Diesen erfreulichen Entwicklungen stehen jedoch erhebliche Belastungen gegenüber: 
 
Der Ansatz des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer ist auf der Basis des voraus-
sichtl. Ergebnisses 2009 (rd. 7.7 Mio. €) anhand der Orientierungsdaten des Landes fortzu-
schreiben. Die darin zum Ausdruck kommende Erwartung steigender Arbeitslosigkeit redu-
ziert die Veranschlagung für das Jahr 2010 auf 6,35 Mio. €. 
 
Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise ist der private Konsum bisher nicht eingebrochen. Für 
das Jahr 2010 rechnet das Land NRW jedoch mit einem Rückgang auf 1,015 Mio. € (Ansatz 
2009: 1,05 Mio. €) 
 
Das Land NRW hat pressewirksam angekündigt, die Kommunen 2010 mit der zweithöchsten 
Zuweisung aller Zeiten auszustatten. Diese wirkt sich vor allem bei den Schlüsselzuweisun-
gen aus.  Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale reduzieren sich für die 
Gemeinde nämlich um insgesamt rd. 81 T€ gegenüber der Einzahlung des letzten Jahres. 
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Die Haushaltsplanung 2010 geht davon aus, dass Gewerbesteuerbeträge für Vorjahre nur 
noch in einem deutlich reduzierten Umfang eingehen werden. Die zu veranschlagenden 
Zinserträge daraus sinken daher um 100 T€ gegenüber dem Jahr 2009 auf 50 T€.  
 
Im Gegenzug erhöht sich der Ansatz für die Verzinsung von zurückzuzahlender Gewerbe-
steuer (Aufwand) von 15 T€ auf 50 T€. 
 
Aufgrund einer Steigerung der sog. „Erhöhungszahlen“ nach den Regelungen des Gemein-
definanzreformgesetzes und aufgrund der gestiegenen Ertragserwartungen erhöhen sich die 
Veranschlagungen für Gewerbesteuerumlagen auf insgesamt rd. 1,1 Mio. € - Ansatz 2009: 
rd. 976 T€. 
  
Trotz geringerer Umlagegrundlagen erhöht sich die Kreisumlage – wie in jedem Jahr – er-
neut deutlich um 243 T€ auf nun 11,4 Mio. €. Sie übersteigt die Gewerbesteuer als weiterhin 
wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde um 4,9 Mio. €. 
 
 
Der Finanzplan 2010  beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeiten sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die 
letzteren entsprechen weitgehend den Finanzvorfällen des Ergebnisplanes, also den Erträ-
gen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Auf-
wendungen, wie z. B. die Aufwendungen für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstel-
lungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus inter-
nen Leistungsbeziehungen. 
 
In der Vergangenheit wurde der Straßenentwässerungsanteil an den gemeindlichen Abwas-
sergebühren pauschal mit einem fixen Prozentsatz berücksichtigt. Die exakte Ermittlung der 
versiegelten, abflusswirksamen Flächen in Gemeindeeigentum zeigt jedoch, dass diese Zah-
lungen stets erheblich zu hoch angesetzt wurden. Der Gemeindehaushalt erhält daher eine 
Rückzahlung in Höhe von 1 Mio. Euro. 
 
Auch mit dem Haushalt 2010 wird die Investitionstätigkeit zur Begrenzung der Verschuldung 
auf das absolut erforderliche Maß beschränkt. Unumgängliche Investitionen in die Zukunft 
der Gemeinde werden dennoch betrieben und unter Inanspruchnahme entsprechender För-
dermittel des Landes umgesetzt. 
 
 
Investive Einzahlungen – rd. 2,1 Mio. €  
 
Investitionspauschale – 581.000 € 
 
Schulpauschale – 606.000 € 
 
Sportpauschale – 57.000 € 
 
 
Investive Auszahlungen – rd. 2,1 Mio. €  
 
Als wesentliche Maßnahmen  innerhalb des gemeindlichen Haushalts sind zu nennen: 
 
Für die Fortführung des Mensenbaus an den weiterführenden S chulen  wurden für die 
Hauptschule 24,5 T€, für die Realschule 44 T€ und für das Gymnasium 177 T€ eingeplant. 
Hinzu kommen Ansätze für den Kauf investiver Einrichtungen  der Mensen  für 5 T€, 25,6  
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T€ bzw. 30 T€. Die vorgenannten Auszahlungen werden zum Teil durch Zuweisungen des 
Landes in einer Gesamthöhe von 134 T€ gedeckt. 
 
Die Haushaltsplanung sieht den Kauf eines Tanklöschfahrzeuges für die Löschgruppe 
Niederdielfen  für 210 T€ vor. 
 
Für die Schlussrechnung des Straßenausbaus der Jahnstraße i n Wilgersdorf  wurden 
143 T€ veranschlagt. 
 
Die Fortsetzung des Baus einer Park-and-ride-Anlage bei m Bahnhof Rudersdorf  wurde 
mit rd. 232 T€ einkalkuliert. Das Land gewährt eine investive Förderung  in Höhe von rd. 
132 T€. 
 
Für die Planung der  Gehwege der Ortsdurchfahrt Gernsdorf  wurden 45 T€ eingeplant. 
Mit der Ausführung des Baumaßnahme ist im Jahr 2011 zu rechnen. Es wurde eine Ver-
pflichtungsermächtigung in Höhe von 509 T€ gebildet. 
 
Für den Austausch von einzelnen Spielgeräten auf den gemein dlichen Kinderspielplät-
zen wurden 33 T€ eingeplant. 
 
Der Haushaltsplan 2010 enthält einen Ansatz für die Planung des Neubaus der Brücke 
Gartenstraße in Niederdielfen  in Höhe von 70 T€. Die Baumaßnahme im kommenden Jahr 
wird voraussichtlich 1,416 Mio. € kosten. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung 
wurde in den Haushaltsplan eingestellt. 
 
Für den Neubau einer Radwegebrücke im Heckenbachtal  wurde ein Ansatz in Höhe von  
67 T€ gebildet. 
 
 
Finanzierungstätigkeit  
Im Haushaltsjahr 2010 werden Kredite von 736 T€ getilgt. Eine Kreditneuaufnahme in Höhe 
von 157 € gleicht die Differenz zwischen investiven Ein- und Auszahlungen aus. 
 
 
Mittelfristige Finanzplanung (2010 – 2013), 
Die mittelfristige Finanzplanung sieht eine erhebliche Reduzierung der liquiden Mittel der 
Gemeindekasse vor. Zwischen rd. 5,8 Mio. € (2011) und 4,1 Mio. € (2013) werden den oh-
nehin bereits heute sehr hohen Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung weiter enorm 
anwachsen lassen. Im Jahr 2013 wird er voraussichtlich bei 38,8 Mio. € liegen. 
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Bereits mit ihrem dritten Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanz-
managements (NKF) gelingt es der Gemeinde Wilnsdorf weder, einen originären noch einen 
fiktiven Ausgleich darzustellen. In der Folge ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes verpflichtend. Selbst mit diesem kann der Haushaltsausgleich im Zeitraum der 
mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung bis 2013 nicht erreicht werden. Daher scheint 
der Weg in eine Haushaltswirtschaft unter den Restriktionen der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung (sog. „Nothaushalt“) unausweichlich.   
 
Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die nach Aussagen der Bun-
desregierung noch bis 2013 andauern könnte, treffen den Haushalt des Jahres 2010 mit vol-
ler Wucht. Mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2013 wachsen die Kredite zur Liquiditäts-
sicherung in eine kaum vorstellbare Höhe von rd. 39 Mio. € an. Der Versuch, in einem ent-
sprechenden Umfang sofort gegenzusteuern, würde bedeuten, nahezu alle über viele Jahre 
geschaffenen Strukturen zerschlagen zu müssen. Dies darf jedoch nicht die Folge gemeind-
lichen Handelns sein.  
 
Viel mehr muss zur Kenntnis genommen werden, dass es der Gemeinde bereits vor der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise mit dem ersten NKF-Haushalt 2008 bei weitem nicht gelingen 
konnte, ausreichende Erträge zu erzielen, um sämtliche Aufwendungen abdecken zu kön-
nen. Um den gesetzlichen Anforderungen mittelfristig wieder entsprechen zu können, müs-
sen Veränderungen an vielen Stellen vorgenommen werden.   
 
Der vom Innenminister des Landes NRW von den Kommunen geforderte Abbau von Stan-
dards hat in gleicher Weise auf den Ebenen von Bund, Land und Kreis zu erfolgen.  
 
Hierbei dürfen vor allem die übergeordneten Umlagehaushalte von Kreis und Landschafts-
verband (LV) nicht unbetrachtet bleiben. Ihre Belastungen, die vor allem aus dem sozialen 
Bereich herrühren und scheinbar unaufhaltbar steigen, bilden sich über die Kreisumlage in 
den kommunalen Haushalten ab. Wenn jedoch sämtliche kreisangehörige Städte und Ge-
meinden in wenigen Jahren dem Nothaushaltsrecht unterliegen, müssen die überwiegend 
kommunal finanzierten Haushalte von Kreis und LV in gleicher Weise Einschnitte in ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten vornehmen. 
 
Die krisenhafte Situation in nahezu allen Städten und Gemeinden, macht deutlich, dass die 
Finanzausstattung der Kommunen bei weitem nicht auskömmlich ist. Das Ziel einer Gemein-
definanzreform muss daher auf politischer Seite mit Nachdruck weiter verfolgt werden. Die 
auf den Seiten 51 – 52 aufgeführte Resolution des Präsidiums des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes unter dem Titel „Rettungsschirm für Städte und Gemeinde aufspannen – 
Investitionskraft stärken – Wachstum ermöglichen“ verdeutlicht dies.  
 
Darüber hinaus dürfen die vielstimmig vorgetragenen, aber bisher von Bund und Land nicht 
zur Kenntnis genommenen Appelle, der Übertragung von Aufgaben auch eine entsprechen-
de Zuweisung finanzieller Mittel (sog. Konnexität) folgen zu lassen, nicht verklingen.  
 
Die bisher von übergeordneten Stellen gezeigte Uneinsichtigkeit oder Unwilligkeit, der kom-
munalen Ebene zu helfen, darf nicht dazu führen, dass man sich vor Ort ebenso unbeweg-
lich zeigt. Es gilt, die Rahmenbedingungen zur Kenntnis zu nehmen und zu gewährleisten, 
dass alle Verantwortlichen der Gemeinde Wilnsdorf die Verantwortung gegenüber zukünfti-
gen Generationen keinesfalls aus den Augen verlieren. 
 
Das Land NRW wird die Regelungen des NKF zwar nachbessern, aber keinesfalls wieder 
umkehren. Damit muss auf Seiten der Gemeinde festgestellt werden, dass der im NKF in 
Form von Abschreibungen erstmalig abzubildende Werteverzehr im Bereich des gemeindli-
chen Anlagevermögens ursächlich für einen großen Teil des negativen Jahresergebnisses  
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ist. Daher gilt es, mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009/2010 entge-
genzuwirken. Mit der Senkung von Standards in allen Bereichen, interkommunaler Zusam-
menarbeit, Prozessoptimierung, Überprüfung der Gebührenhaushalte und weiteren Maß-
nahmen muss es der Gemeinde gelingen, Aufwendungen soweit abzusenken und Erträge 
soweit zu steigern, dass nach Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise der originäre 
Haushaltsausgleich gelingt. Das strukturelle Defizit, d. h. die dauerhafte Überlastung des 
Haushalts mit nicht finanzierten Aufgaben, muss beseitigt werden. 
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